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Unternehmer

Aufwendungen für den Einbau 
von Wänden in ein Großraum-
büro zur Herstellung von Einzel-
büros sind steuerlich sofort ab-
zugsfähig

Ein Vermieter baute nach Auszug 
der Mieterin Leichtbauwände ein, um 
mehrere Einzelbüros herzustellen 
und zu vermieten. Die Umbaukosten 
von 30.000 DM machte er als Erhal-
tungsaufwand steuerlich geltend. Das 
Finanzamt wollte sie als sog. Herstel-
lungskosten nur über 50 Jahre verteilt 
mit jährlich 600 DM abschreiben.

Der Bundesfi nanzhof gab dem Ver-
mieter Recht, weil mit der Umbau-
maßnahme keine Erweiterung oder 
wesentliche Verbesserung der ver-
mieteten Räumlichkeiten verbunden 
war.

Jahressteuergesetz 2008: 
Weitere beabsichtigte Änderungen

Das Bundeskabinett hat am 
08.08.2007 weitere Änderungen be-
schlossen.

Dazu gehören u. a.:

▀ An Stelle der Steuerklassen III und 
V sollen Ehegatten, die beide Arbeits-
lohn beziehen und die zusammen 
veranlagt werden, ab 2009 das sog. 
Anteilsverfahren wählen können, um 
Steuernachzahlungen zu vermeiden.
Das Verfahren ist allerdings so kom-
pliziert, dass diese Option nur in sel-
tenen Fällen gewählt werden wird. 
Voraussetzung ist, dass den Arbeit-
gebern der Ehegatten die Bezüge 
des anderen Ehegatten mitgeteilt 
werden.

▀ Ab dem Jahr 2008 soll der Lohn-
steuerjahresausgleich durch den Ar-
 beitgeber entfallen. Dies soll zum 
Bürokratieabbau beitragen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Oktober 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
 aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen  
Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Verwerter künstlerischer Tätigkeiten werden in Zukunft nicht mehr 
durch die Künstlersozialkasse, sondern durch die Deutsche Renten-
versicherung geprüft. Zweck dieser Maßnahme ist eine fl ächen -
deckende Erfassung und Überprüfung, damit die Abgabensätze 
stabil gehalten werden können. Unternehmen sollten sich deshalb 
frühzeitig mit den Regelungen vertraut machen.

Der Gesetzgeber will mit den geplanten Änderungen im Jahressteuer-
gesetz 2008 zukünftig die Gestaltung steuerlicher Sachverhalte, die zu 
einer Steuerersparnis führen, verhindern. Außerdem sollen die Steuer-
bürger geplante steuerliche Sachverhalte dem Finanzamt vorher 
mitteilen. Es bleibt zu hoffen, dass die massive Kritik durch Verbände 
und Wirtschaft die Verabschiedung dieser Regelung verhindert.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen
Themen Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten 
Sie gerne!

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben.

 2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor 
dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

 6 In Bundesländern, in denen der 31. Oktober ein Feiertag ist, muss die Meldung bis zum 26.10.2007 übermittelt 
werden.

Termine Oktober 2007

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3 10.10.2007 15.10.2007 07.10.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.10.2007 15.10.2007 07.10.2007
Sozialversicherung5 29.10.20076 entfällt entfällt
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▀ Kapitalertragsteueranmeldungen 
sollen ab dem 01.01.2009 elektro-
nisch übertragen werden.

Es bleibt abzuwarten, ob die be-
schlossenen Änderungen im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahren 
durchgesetzt werden können. 

Jahressteuergesetz 2008: 
Missbrauch von Gestaltungs-
möglichkeiten

Trotz massiver Kritik seitens der steu-
erberatenden Berufe versucht der 
Gesetzgeber durch Neuformulierung 
des Paragrafen über den Missbrauch 

von Gestaltungsmöglichkeiten, Steu-
ergestaltungsmöglichkeiten einzu-
dämmen.

Bisher muss die Finanzverwaltung 
nachweisen, dass der Steuerbürger 
mit seinen Gestaltungen das Gesetz 
umgeht. Zukünftig soll die Beweislast 
umgekehrt werden. Jeder Steuerbür-
ger müsste bei einer steuersparenden 
Gestaltung, die der Finanzverwal-
tung nicht gefällt, den Nachweis er-
bringen, dass eine andere verstän-
dige Person diese Gestaltung unter 
wirtschaftlichen Interessen gewählt 
hätte. Ist dies der Fall und liegen „be-
achtliche außersteuerlichen Gründe“ 
vor, könnte es gelingen, dem Miss-
brauchs tatbestand zu entgehen.

Der Gesetzgeber will sich damit die 
Möglichkeit schaffen, unzureichende 
Gesetzesformulierungen durch die 
Hintertüre zu heilen.

Künstlersozialversicherung –
Welche Unternehmen müssen 
zahlen?

Das Gesetz über die Sozialversiche-
rung der selbstständigen Künstler und 
Publizisten (Künstlersozialversiche-
rungsgesetz – KSVG) regelt die Ein-
beziehung der selbstständigen Künst-
ler und Publizisten in den Schutz der 
gesetzlichen Sozialversicherung. Ein 
Bestandteil des Gesetzes ist die sog. 
Künstlersozialabgabe. Danach sind 
bestimmte Unternehmen zur Zahlung 
einer Künstlersozialabgabe verpfl ich-
tet. Vielfach herrscht Unkenntnis da-
rüber, welche Unternehmen dies sind. 
Nach dem KSVG fallen hierunter drei 
Arten von Unternehmen:

▀ Unternehmen, die typischerweise
künstlerische oder publizistische 
Wer ke verwerten, z. B. Verlage, The-
ater, Galerien, Rundfunk und Fern-
sehen.

▀ Unternehmen, die für sich selbst 
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben und dabei nicht nur gele-
gentlich Aufträge an selbstständige 
Künstler oder Publizisten erteilen und

▀ Unternehmen, die solche Aufträ-
ge erteilen, um die Werke oder Leis-
tungen der selbstständigen Küns tler 
oder Publizisten für Zwecke ihres 

Unternehmens zu nutzen, wenn im 
Zusammenhang mit dieser Nutzung 
Einnahmen erzielt werden sollen.

Hier stellt sich häufi g die Frage, wann 
Aufträge an selbstständige Künstler 
und Publizisten „nicht nur gelegent-
lich“ erteilt werden.

Was Veranstaltungen angeht, so ent-
hält das Gesetz die Aussage, dass 
eine nur gelegentliche Erteilung von 
Aufträgen vorliegt, wenn in einem Ka-
lenderjahr nicht mehr als drei Veran-
staltungen durchgeführt werden.

Bezieht sich die Auftragserteilung 
nicht auf Veranstaltungen, sondern 
auf andere Maßnahmen (z. B. die Er-
stellung einer Internetseite, den Ent-
wurf eines Flyers oder die Gestaltung 
eines Geschäftsberichts), so reicht es 
bereits aus, wenn einmal jährlich eine 
solche Auftragserteilung geschieht. 
Nicht hingegen reicht es aus, wenn 
sie nur ein einziges Mal erfolgt.

Nicht unter die Abgabepfl icht fallen 
auch private Veranstaltungen: wird 
z. B. eine Musikgruppe für eine Sil-
berhochzeit engagiert, handelt es 
sich um eine private Veranstaltung, 
bei der die künstlerische Leistung 
nicht „verwertet“, sondern „konsu-
miert“ wird.

Künstlersozialversicherung –
Wer ist selbstständiger  Künstler 
oder Publizist?

Das Künstlersozialversicherungsge-
setz (KSVG) bezieht sich auf selbst-
ständige Künstler und Publizisten. 
Was Künstler und Publi zisten sind, 
wird im Gesetz angesprochen, aber 
nicht mit letzter Klarheit geregelt.

Künstler ist danach, wer Musik, dar-
stellende oder bildende Kunst schafft, 
ausübt oder lehrt. Publizist ist, wer als 
Schriftsteller, Journalist oder in ande-

Jahressteuergesetz 2008: 
Geplante Änderungen bei 
Ver sorgungsleistungen

Die Bundesregierung hat den 
Regierungsentwurf eines Jahres -
steuergesetzes 2008 beschlos-
sen. Danach soll eine Vermögens-
übergabe gegen Versorgungsleis-
tungen zukünftig nur noch bei 
einer Übertragung von Betrieben,
Teilbetrieben oder Mitunterneh-
mer anteilen möglich sein. Dabei 
soll nicht mehr zwischen Rente 
und dauernder Last unterschie-
den werden, so dass Versor-
gungsleistungen in voller Höhe 
als Sonderausgaben abgezogen 
und beim Empfänger voll besteu-
ert werden.

In allen anderen Fällen (Übertra-
gung von Grundvermögen, Antei-
len an Kapitalgesellschaften im 
Privatvermögen) soll der Abzug 
wiederkehrender Leistungen als 
Sonderausgaben nicht mehr zu-
lässig sein. Gleichzeitig entfi ele 
dann auch die Besteuerung der 
Zahlungen als sonstige Einkünfte 
beim Empfänger.

Diese Regelung soll auf alle nach 
dem 31.12.2007 vereinbarten Ver  -
mögensübertragungen angewen-
det werden. Auf vor dem 
01.01.2008 abgeschlossene Ver-
träge soll die Neuregelung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2013 
gelten.
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rer Weise publizistisch tätig ist oder 
Publizistik lehrt.

Darüber hinaus ist anerkannt, dass 
zu Künstlern oder Publizisten auch 
Grafi ker, Designer, Layouter, Illustra-
toren, Texter und Werbefotografen 
gehören. 

Künstlersozialversicherung – 
Melde- und Aufzeichnungs-
pfl ichten

Unternehmen, die nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz zur Zah -
lung einer Künstlersozialabgabe ver-
pfl ichtet sind, haben sich selbst bei der 
Künstlersozialkasse zu melden. Die 
Künstlersozialkasse oder die Deut -
sche Rentenversicherung Bund prüft 
dann die grundsätzliche Abgabe-
pfl icht und stellt diese ggf. in einem 
besonderen Bescheid fest, der noch 
keine Angaben über die Höhe der 
Zahlungspfl icht enthält. Der zur Ab-
gabe Verpfl ichtete hat der Künstler-
sozialkasse sodann einmal jährlich, 
spätestens bis zum 31. März des Fol-
gejahres, sämtliche an selbst ständige 
Künstler oder Publizisten geleistete 
Entgelte zu melden. Dabei hat er ei-
nen besonderen Vordruck der Künst-
lersozialkasse zu verwenden.

Die betreffenden Unternehmen sind 
darüber hinaus verpfl ichtet, Aufzeich-
nungen über alle an selbstständige 
Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte zu führen. Da für alle Be-
reiche der Kunst und Publizistik ein 
einheitlicher Abgabesatz gilt, kann 
insoweit heute im Gegensatz zu frü-
her, wo die Bereiche Wort, bildende 
Kunst, Musik und darstellende Kunst 
getrennt erfasst werden mussten, ein 
einheitliches Verfahren angewendet 
werden.

Die betreffenden Aufzeichnungen 
müssen verständlich und nachprüf-
bar sein. Jedes an einen Künstler 
oder Publizisten gezahlte Entgelt ist 
fortlaufend nach dem Tag der Zah-
lung aufzuzeichnen. Dabei ist der 
Name des Künstlers bzw. Publizisten 
zu vermerken. Die Aufzeichnungen 
können in gesonderten Listen erfol-
gen, es ist aber auch möglich, sie im 
Rahmen der Buchführung (z. B. durch 
Einrichtung spezieller Konten) vorzu-
nehmen. Die den Aufzeichnungen zu 

Grunde liegenden Unterlagen müs-
sen jederzeit ermittelt werden kön-
nen. Hierzu zählen Abrechnungs-
unterlagen wie Rechnungen, Quit-
tungen und Gutschriften, aber auch 
Vertragsunterlagen, aus denen z. B. 
die Art der künstlerischen bzw. publi-
zistischen Leistungen und die Höhe 
des dafür vereinbarten Entgelts ab-
zulesen ist. Auf Aufforderung der 
Künstlersozialkasse oder der Träger 
der Rentenversicherung müssen die 
abgabepfl ichtigen Entgelte listenmä-
ßig zusammengeführt werden kön-
nen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens 
fünf Jahre nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Entgelte fällig 
geworden sind, aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt damit re-
gelmäßig am ersten Tag des Folge-
jahres und endet am 31. Dezember 
des fünften Jahres.

Auf Verlangen sind die Aufzeich-
nungen der Künstlersozialkasse bzw. 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund vorzulegen.

Kommt ein künstlersozialabgabe-
pfl ichtiger Unternehmer den Melde- 
und Aufzeichnungspfl ichten nicht 
nach, so kann dies mit einem Buß-
geld geahndet werden.

Künstlersozialversicherung – 
Welches Entgelt zählt?

Die Künstlersozialabgabe, die von 
Unternehmen zu zahlen ist, die die Ar-
beiten selbstständiger Künstler oder 
Publizisten verwerten, stellt quasi ei-
nen „Arbeitgeberanteil“ dar, der von 
diesen Unternehmen erhoben wird, 
weil sie nicht nur gelegentlich Werke 
oder Leistungen dieser Berufsgrup-
pen verwerten. Die Abgabesätze 
werden jedes Jahr bis zum 30.09.
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales für das Folgejahr fest-
gelegt. Im Jahr 2007 beträgt der Satz 
5,1 %.

Bemessungsgrundlage ist grundsätz-
lich die Summe der an selbstständige 
Künstler oder Publizisten geleisteten 
Entgelte ohne Umsatzsteuer, aber 
inkl. sämtlicher Auslagen und Neben-
kosten. Damit sind Gagen, Honorare 
und Tantiemen, aber eben auch Te-

lefon- und Materialkosten als Neben-
kos ten gemeint.

Nicht abgabepfl ichtig sind z. B. steu-
erfreie Aufwandsentschädigungen 
(z. B. für Reise- und Bewirtungskos-
ten) oder Entgelte, die im Rahmen 
der sog. Übungsleiterpauschale ge-
zahlt werden.

Künstlersozialversicherung – 
Berechnung der Künstler-
sozialabgabe

Die Berechnung der Künstler so-
zial abgabe erfolgt zunächst an -
hand der Meldung, die ein ab gabe-
pfl ichtiges Unternehmen spä tes -
tens bis zum 31. März eines jeden 
Jahres für das entsprechende 
Vorjahr abzugeben hat. In dieser 
Meldung teilt das Unternehmen 
mit, wie hoch im vergangenen 
Kalenderjahr die Umsätze mit 
selbstständigen Künstlern und 
Publizisten gewesen sind.

Auf der Basis dieser Angaben be-
rechnet die Künstlersozialkasse 
die Höhe der zu entrichtenden 
monatlichen Vorauszahlungen und 
teilt diese dem Unternehmen mit. 
Grundlage für die Berechnung 
der Vorauszahlungen sind die 
Entgelte des Vorjahres.

Die mitgeteilte Entgeltsumme 
wird gezwölftelt und mit dem im 
laufenden Jahr geltenden Bei-
tragssatz multipliziert. Dies ergibt 
die monatliche Vorauszahlung. 
Die Vorauszahlungsbeträge blei-
ben für die Zeit vom März des 
laufenden Jahres bis zum Febru-
ar des Folgejahres gleich. Für die 
Monate Januar und Februar eines 
jeden Jahres sind die Vorauszah-
lungen weiterhin in der Höhe des 
Betrages zu entrichten, der für 
den Dezember des Vorjahres zu 
zahlen war.

Die endgültige Festsetzung der 
zu zahlenden Beträge erfolgt 
dann auf Grund der mitgeteilten 
tatsächlichen Entgelte. Bei Un-
ternehmen, die ihrer Meldepfl icht 
nicht ordnungsgemäß nachkom-
men, dürfen die Entgelte ge-
schätzt werden.




